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A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 1 Festsetzungen zum Immissionsschutz
Emissionskontingente:

Im Plangebiet sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig, deren Gerdusche die die in der
Planzeichnung festgesetzten Emissionskontingente Lek nach DIN 45691:2006-12
~Gerauschkontingentierung” (Dezember 2006, Beuth-Verlag) weder tags (06.00 h bis 22.00 h) noch nachts
(22.00 h bis 06.00 h) berschreiten.

Richtungs- Winkelbereich in Grad® Zusatzkontingent L g, .
sektoren Anfang Ende in dB(A) (Tag / Nacht)
A 145 55 5 5
55 145 0 0

Fiir Immissionsorte in den einzelnen Richtungssektoren dlrfen Zusatzkontingente L zum
Emissions-kontingent Lgaddiert werden.

Koordinaten des Referenzpunktes im ETRS89 UTM 32N Koordinatensystem:

Rechtswert: x=32.377.578,82

Hochwert: y=25.816.268,59

EK, zus.

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

§ 2 Flachen mit Pflanzbindung

Die im Plangebiet gemall § 9 (1) Nr. 25a BauGB festgesetzten Flachen mit Pflanzbindung sind
entsprechend der in der Begriindung/ Umweltbericht beigefligten Pflanzenlisten flachig zu bepflanzen und
dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.

§ 3 Bodenversiegelung von KFZ- Stellplatzen
Die Oberflache von KFZ- Stellplatzen und ihren Zufahrten sind mit wasserdurchlassigen Materialien
(Pflaster mit einem mindestens 25%-igen Fugenanteil, Schotterrasen, Rasengittersteine 0.4.) aufzufiihren.

§ 4 Bepflanzung von KFZ- Stellplatzen
Auf Grundstlicken mit mehr als sieben KFZ- Stellplatzen ist je angefangene finf Platze ein grokroniger
Laubbaum anzupflanzen.

§ 5 Nebenanlagen, Trafostationen

Die Errichtung von Nebenanlagen und Trafostationen ist in den Bereichen, au3erhalb der Baugrenzen,
angrenzend an die zum Erhalt festgesetzten Flachen (gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB) nicht zulassig.

Die Errichtung von Trafostationen ist ansonsten auch auflerhalb der Baugrenzen zulassig. Wird zum
Zwecke der Errichtung eine eigentumsrechtlich eigenstandige Versorgungsflache gebildet, so wird fur
diese Versorgungsflache eine dreiseitige Grenzbebauung zwingend festgesetzt.

§ 6 Nutzungsregelungen

a) Gemal § 1 Abs. 9 BauNVO sind im Plangebiet Wohnungsprostitution, Sexshops und solche Betriebe,
deren beabsichtigte Nutzung auf die Ausibung sexueller Handlungen innerhalb der Betriebsflachen
ausgerichtet ist oder bei denen die Auslbung sexueller Handlungen ein betriebliches Wesensmerkmal
darstellt, wie z.B. Bordelle, bordellartige Betriebe, sogenannte Swinger-Clubs oder gewerbliche
Zimmervermietungen zum Zweck der Vornahme sexueller Handlungen nicht zulassig.

b) Gemal § 1 Abs. 5,6 und 9 BauNVO sind im Plangebiet Vergniigungsstatten gemafl § 6 Abs. 2 Nr. 8
BauNVO, § 6 Abs. 3 BauNVO und § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO nicht zulassig

c) Im Plangebiet sind Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflachen fiir den
Verkauf an End-Verbraucher unzulassig, wenn das angebotene Sortiment ganz oder teilweise den
Waren der nachstehenden Liste (der Gemeinde Wietmarschen, in Anlehnung an die Sortimentsliste
des Regionalen Einzelhandelskonzeptes Landkreis Grafschaft Bentheim) zuzuordnen ist (gemaR § 1
(9) BauNVO):

Zentrenrelevante Sortimente

- Haushaltstextilien, Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handarbeiten, Meterware fiir Bekleidung und
Wasche

- Bekleidung, Bekleidungszubehdr, Kirschnerwaren

- Schuhe, Leder- und Taschnerwaren

- Wohnraumleuchten (Wand- und Deckenleuchten, Standleuchten, Tischleuchten)

- Haushaltsgegenstande ohne Mébel fiir Garten und Camping

- Keramische Erzeugnisse und Glaswaren

- Heimtextilien

- Elektrische Haushaltsgerate und elektrotechnische Erzeugnisse

- Gerate der Unterhaltungselektronik und Zubehor

- Musikinstrumente und Musikalien

- Schreib- und Papierwaren, Schul- und Biroartikel ohne Birobedarf mit iberwiegend gewerblicher
Ausrichtung

- Bucher und Fachzeitschriften

- Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen

- Kunstgegenstande, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, Miinzen und Geschenkartikel

- Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck

- Spielwaren

- Schnittblumen

- Augenoptiker, Foto- und optische Erzeugnisse

- Computer, Computerteile, periphere Einheiten, Software

- Telekommunikationsendgerate und Mobiltelefone

- Fahrrader, Fahrradteile und Zubehor

- Sportartikel

- Antiquitaten und antike Teppiche, Antiquariate

Nahversorgungs- oder zentrenrelevante Sortimente
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Planzeichenerklarung
Gemal Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 |, S. 58) in der aktuell giiltigen Fassung und der . . . .
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBI. I, S. 3786) in der aktuell gultigen Fassung. 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 15. SonStlge Planzeichen
.§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO - .
(gem. § S r au I m.§§22u au ) Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen z.B. von Baugebieten oder Abgrenzung des
|. Bestandsangaben ¢—¢—¢—¢—¢— MaRes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
Hauptgebaude mit Hausnummern a abweichende Bauweise Baugrenze (gem. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)
Gemarkungsgrenze 20
Flurgrenze o ) 9. Grinflachen e Crenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
Flurstiicks- bzw. Eigentumsgrenze offentliche Gebaude (gem. § 9 Abs.1 Nr. 15 u. Abs. 6 BauGB) (gem. § 9 Abs. 7 BauGB)
mit Grenzmal
Flursticksnummer Wirtschaftsgebdude, Garagen dffentliche Griinflachen private Griinflachen: Obstbaumwiese Planzeichen erganzend zur Planzeichenverordnung
10. Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 61dB(A) / 46dB(A) Emissionskontingent L g nach DIN 45691:2006-12 "Gerauschkontingentierung”

Il. Festsetzungen des Bebauungsplanes

1. Art der baulichen Nutzung

(gemanl § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

GEe eingeschrankte Gewerbegebiete

(gem. § 9 Abs.

2. Mal} der baulichen Nutzung

1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

04 Grundflachenzahl

Geschossflachenzahl

und die Regelung des Wasserabflusses
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6a BauGB)

Graben

m Umgrenzung von Flachen fir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

® Regenriickhaltebecken

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Ma3nhahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

f f f Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir die Erhaltung
e e von Baumen, StrAuchern und sonstigen Bepflanzungen

(Dezember 2006, Beuth-Verlag) tags / nachts in dB(A)/m?

Referenzpunkt mit Winkelbereich der Richtungssektoren
Richtungssektor

Hinweis (Darstellung ohne Normcharakter)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungsplane

- Nahrungsmittel, Getranke und Tabakwaren, Fach- Einzelhandel mit Nahrungsmitteln

- Kosmetische Erzeugnisse und Kérperpflegeartikel

- Drogerieartikel ohne Feinchemikalien, Saaten- und Pflanzenschutzmittel, Schadlingsbekampfungsmittel

- Heim- und Kleintierfutter, u.a. fir Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und
Ziervogel

Generell zuldssig sind Handwerksbetriebe mit Verkaufsflachen fiir den Verkauf an End-Verbraucher, wenn
das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung stammt (nur Waren, die in dem Handwerksbetrieb
hergestellt worden sind) und der Betrieb aufgrund der von ihm ausgehenden Emissionen typischerweise
nur in einem Gewerbe- oder Industriegebiet zuldssig ist (Produktionsverbindungshandel). Die
Verkaufsflache darf maximal 10% der Gesamtflache betragen, héchstens jedoch 100 gm.

Betriebe, die lediglich einen Fabrikverkauf zum Gegenstand haben oder in Form eines
Factory-Outlet-Centers (FOC) oder ahnlichen Outlet-Store betrieben werden, sind nicht zulassig.

§7 Mallnahmen zum Artenschutz (gem. § 19 (1) Nr.20 BauGB)

Zur Verhinderung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des besonderen
Artenschutzes sind nach den §§ 44 ff BNatSchG vorgezogene AusgleichsmaRnahmen (CEF-Malinahmen)
und bauzeitliche Vermeidungsmaflnahmen erforderlich.

Vermeidungsmalinahmen (Bauzeitenbeschrankung, Gebaudekontrolle):

Die Rodung von Gehdlzen muss aufierhalb der Fortpflanzungszeit der Brutvogel erfolgen und somit in
Anlehnung an § 39 (5) BNatSchG zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar. Gleiches gilt fir die
sonstige Baufeldraumung.

Zur Vermeidung der Tétung von Fledermausen und Voégeln darf der Abriss des Gebaudes nur aulRerhalb
der Brut- und Wochenstubenzeit erfolgen. Ebenso ist von einem Abrissbeginn im Winter wegen der
erhdhten Wahrscheinlichkeit, dass Winterquartiere vorhanden sind, abzusehen. Der Gebaudeabriss sollte
daher im September / Oktober erfolgen. Die Fledermaus-Jungtiere aus der Wochenstube sind zu diesem
Zeitpunkt bereits fligge und potenziell vorhandene Paarungsquartiere sind oft schon verlassen. Die
Fledermause sind noch aktiv und es kann geklart werden, ob und ggf. wo Individuen ein- oder ausfliegen.
Vor Abrissbeginn wirden entsprechende Strukturen nach Mdglichkeit unbrauchbar gemacht. Zeitnah
bevor Abrissarbeiten durchgefuhrt werden ist in jedem Fall eine Kontrolle auf die Anwesenheit von
Flederm&usen durchzufuhren.

Gestaltung der AuRenanlagen: Aus Griinden des Naturschutzes (Lebensraum fir Insekten,
Nahrungsgrundlage fiir die Avifauna) sind die sonstigen Auflenanlagen/ Freiflachen im Plangebiet mit
Ausnahme der notwendigen Erschlielungen gartnerisch anzulegen. Die Anlage von Kiesbeeten und/ oder
Steinbeeten ist nicht zulassig.

Auf eine zusatzliche AuRenbeleuchtung (direktes Anstrahlen) in Richtung zu den Hecken ist zu verzichten.
Grundsétzlich sind die Lichtimmissionen auf ein unbedingt notwendiges Mall zu reduzieren und die
Beleuchtung ist zielgerichtet und mdoglichst insektenfreundlich zu wahlen (z. B. Ausrichtung des
Lichtkegels nach unten, Minimierung von Streulicht, Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln
mit geringem UVAnteil).

B Hinweise

Fir diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO)
i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. | S. 176).

Von der Bundesautobahn BAB A 31 und der Bundesstralle B 213 gehen erhebliche Emissionen aus.
Seitens der Eigentimer neu ausgewiesener Baugrundstiicke sowie bei Neu- oder Umbauten bestehen
keine Anspriiche gegen den jeweiligen Straflenbaulasttrager im Hinblick auf die Bestimmungen des
Bundesimmissionsschutzgesetzes, soweit Emissionen von der BAB A 31 und der B 213 ausgehen.

Da der Bebauungsplan im Bereich vorhandener bzw. geplanter StralRen errichtet wird, besteht gegen die
jeweiligen Trager der Strallenbaulast kein Anspruch auf Schallschutzmallnahmen. Eventuelle
Larmschutzmalinahmen infolge der derzeitigen Belastung bzw. infolge einer Erhéhung der
Verkehrsbelastung durch die allgemeine Entwicklung ohne gleichzeitigen baulichen Eingriff in die jeweilige
Fahrbahn durch den Strafenbaulasttrager oder infolge von Baumafinahmen an der jeweiligen Stralle
aufgrund der Festsetzungen im Bebauungsplan sind von der Gemeinde bzw. vom Eigentimer der
baulichen Anlage selber zu tragen und durchzufihren.

Das Plangebiet liegt innerhalb der Baubeschrankungszone des Luft-Boden-Schieliplatzes
Nordhorn-Range. Hier diirfen Gebaude eine Héhe von 25 m liber Gelande nicht Giberschreiten.

Das Plangebiet liegt innerhalb des Flugbeschrénkungsgebietes ED R 37a, in dem Windkraftanlagen und
andere hochaufragende Hindernisse nicht errichtet werden diirfen.

Uber das Plangebiet verlaufen Richtfunkverbindungen. Die maximal zulassige Bauhdhe darf in bestimmten
Zonen innerhalb des Schutzbereiches der Richtfunkverbindung 78 m tiber NN nicht (iberschreiten, um das
Funkfeld nicht zu beeintrachtigen.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen u.a.
sein: Tongefalscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemaf} § 14 Abs.
1 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und missen der zustédndigen unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Niedersachsischen Landesamt fiir Denkmalpflege - Referat Archdologie
- Stltzpunkt Oldenburg, Ofener Stralle 15, Telefon: 0441/ 205766 15, unverziglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes bis
zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge
zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehoérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Um Schaden an vorhandenen Gehdlzen durch Baustellenmallnahmen zu vermeiden, sind die Vorgaben
der
DIN 18920 zu beachten.

Hinweise zu § 1 Festsetzungen zum Immissionsschutz/ Emissionskontingente:

Die DIN-Vorschriften werden beim Bauamt der Gemeinde Wietmarschen zur Einsicht bereitgehalten.

Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der
Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Larm um mindestens 15 dB unterschreitet
(Relevanzgrenze).

Die Gerauschkontingentierung bezieht sich auf die schutzenswerten Wohnnutzungen bzw. Buronutzungen
im Umfeld der ausgewiesenen Gewerbeflachen.

Praambel und Ausfertigung

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)
in der aktuell glltigen Fassung und der §§ 10 und 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der aktuell
glltigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wietmarschen diesen Bebauungsplan Nr. 150
"Gewerbegebiet A 31 Wietmarschen - Lohne XVII", bestehend aus der Planzeichnung und den
textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Wietmarschen, den ................... (SIEGEL) Der Blrgermeister

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Wietmarschen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 die Aufstellung des

Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemaR § 2 Abs. 1 BauGB am
10.09.2022 ortsublich bekannt gemacht worden.

Wietmarschen, den ................... Der Blrgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte MaRstab 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, 2025, LGLN,
Regionaldirektion Osnabriick-Meppen

Q LGLN

Landkreis Grafschaft Bentheim
Gemeinde: Wietmarschen Flur: 50

Gemarkung: Lohne Mafistab 1:1000 Geschaftsbuch Nr. 25/9001

Die Vervielfaltigung ist nur fir eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet. (§ 5 Abs.3 des Niederséchsischen Gesetzes iber
das amtliche Vermessungswesen - NVermG - vom 12.12.2002, geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16.05.2018
Nds.GVBI. S. 66).

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Strafen, Wege und Platze vollstéandig nach (Stand vom
25.02.2025).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei moglich.

Lingen (Ems), den ........ccccccvvvvivevenenenes
Offentlich bestellte Vermessungsingenieurin/
Offentlich bestellte Vermessungsingenieur (ObVI)

ObVerm.-Ing. lliguth und lliguth-Karanfil

Veroffentlichung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wietmarschen hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 dem
Entwurf des Bebauungsplans und der Begriindung zugestimmt und die Verdffentlichung gemaf § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Verdffentlichung wurden am 02.03.2024 ortsiiblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung sowie die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden vom 11.03.2024 bis zum 11.04.2024
geman § 3 Abs. 2 BauGB verdffentlicht.
Gemal § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Wietmarschen, den .................... Der Biirgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Wietmarschen hat den Bebauungsplan nach Prifung der Stellungnahmen

gemaf §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 20.06.2024 als Satzung (§10 BauGB)
sowie die Begriindung beschlossen.

Wietmarschen, den .................... Der Blrgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss liber den Bebauungsplan Nr. 150 "Gewerbegebiet A 31 Wietmarschen -
Lohne XVII" ist gemalR § 10 Abs. 3BauGB am ..........ccoceeee ortsiblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damitam ........................ rechtsverbindlich geworden.

Wietmarschen, den ................... Der Blrgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemanr § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berucksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften Uber das Verhéltnis des
Bebauungsplanes und des Flachennutzungsplanes oder beachtliche Mangel des
Abwagungsvorganges gemall § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mangel werden damit unbeachtlich.

Wietmarschen, den ................... Der Birgermeister

i g
N 2
\ | Hammelkdmp
|
6/"3 2 | g
chef‘srreee Freizeitsee “‘ \ i%‘
I P
A31 ES
!
\ \ argf/?e, f’
St Sy
\\ %e K 33 z
| Rl Lohne
\%\ . Lbb/;é"g
\ \ Xy X
,\\‘\\ e@Q
\\‘\ : Baierort pgstd
\\ o
\ \
\\\\ /bq’é /
Lingen &
25 &
i\ L45 =%
7\ \ ) y
Y YT
Z W
/ ] [iﬁ‘gen
F Gewerbegebjet 2
& A31 Lohne %\
N\
Ubersichtskarte M. 1:25.000 © OpenStreetMap-Mitwirkende
Lagebezug: ETRS89 UTM 32N
Entwurfsbearbeitung: mGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG Datum Zeichen
IPW Marie-Curie-Str.4a - 49134 Wallenhorst bearbeitet 04.2026 Gr
Tel.05407/880-0 - Fax05407/880-88
gezeichnet | 04.2026 Hd
gepruft
Wallenhorst, 07.04.2026 freigegeben
Pfad: H:\WIETMAR\224304\PLAENE\BP\bp_bplan-150_04.dwg(B-Plan)
Gemeinde Wietmarschen
Bebauungsplan Nr. 150
n :
Gewerbegebiet A 31
' "
Wietmarschen - Lohne XVII
Exemplar gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Vorentwurf MaBstab 1:1.000

Plotdatum: 2026-04-07 Speicherdatum: 2026-04-07



Kaupel
Textfeld
Exemplar gem. § 3 Abs. 1 BauGB


	Pläne und Ansichten
	B-Plan




